
Beihilfe Ehegatte bzw Partner
Beitrag von „Momo74“ vom 6. April 2011 18:54

Der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner (bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen) hat
Anspruch auf Beihilfe, wenn sein Einkommen einen gewissen Satz nicht übersteigt, ich glaube
in Hessen sind das nur 8.000 Euro/Jahr.

Der "normale" Partner nicht- wieso sollte er?
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